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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 25. März 1992

888. Nutzungsplanung Männedorf (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 1722/1987 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Männedorf. Mit Beschluss vom 9. Dezem
ber 1991 ergänzte die Gemeindeversammlung Männedorf den Zonen-
plan geringfügig im Bereich Quartierplan Schellen/Rosenweg-Russer.
Gemäss Zeugnis der Bezirksratskanzlei Meilen vom 17. Februar 1992
sowie der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 19. Februar 1992
sind gegen diesen Beschluss keine Rekurse erhoben worden. Der Ge
meinderat Männedorf ersucht mit Schreiben vom 20. Februar 1992 um
die Genehmigung der Vorlage. Diesem Ersuchen kann stattgegeben wer
den.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Männedorf vom
9. Dezember 1991 festgesetzte Änderung der Nutzungsplanung (gering
fügige Zonenerweiterung im Gebiet Quartierplan chellen/Rosenweg
Russer) wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Männedorf, 8708 Männedorf
(unter Rücksendung eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Plan
exemplars), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommis
sionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 25. März 1992

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:
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